
 
 
 

SPRECHERHONORARSÄTZE 2009 
(€-Nettopreise) 

 

HF - LAYOUT sowie PATRONANZ / ALLONGE / TEASER / LADENDURCHSAGE / INTERNETSPOT 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 350  ,- 
jedes weitere Layout € 175  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 470  ,- 
jedes weitere Layout € 235  ,- 

HF - SPOT sowie PATRONANZ / ALLONGE / TEASER / LADENDURCHSAGE / INTERNETSPOT 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 350  ,- 
jeder weitere Spot € 290  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 470  ,- 
jeder weitere Spot € 400  ,- 

TV - LAYOUT sowie PATRONANZ / ALLONGE / TEASER 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 470  ,- 
jedes weitere Layout € 235  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 600  ,- 
jedes weitere Layout € 290  ,- 

TV - SPOT sowie PATRONANZ / ALLONGE / TEASER 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 470  ,- 
jeder weitere Spot € 400  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 600  ,- 
jeder weitere Spot € 530  ,- 

KINO - LAYOUT sowie PATRONANZ / ALLONGE / INTERNETSPOT 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 400  ,- 
jedes weitere Layout € 200  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Layout € 500  ,- 
jedes weitere Layout € 250  ,- 

KINO - SPOT sowie PATRONANZ / ALLONGE / INTERNETSPOT 

bis 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 400  ,- 
jeder weitere Spot € 330  ,- 

über 40 Sekunden Aufnahme von EINEM Spot € 500  ,- 
jeder weitere Spot € 430  ,- 

TELEFONBAND 

bis 60 Sekunden Basis (Text vor Melden+ Warteschleife + NS) € 350  ,- 
über 60 Sekunden bzw. alles weitere nach Vereinbarung ab € 500  ,- 
Großanlagen etc. ab € 1.000  ,- 

FILM VIDEO / MULTIMEDIA / DOKU / DVD / CD / INTERNET 

je nach Dauer ab € 650  ,- 
 

AUSFALLSHONORAR   für kurzfristig abgesagte Termine (innerhalb 24 Stunden werktags) € 350  ,- 

 
 

Es wird auf die geltenden Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) aufmerksam gemacht. 
 

 



 

 -  VEREIN DER SPRECHER UND DARSTELLER  A-1210 Wien, Pragerstraße 9     !     voice@daist.info     !     +43 650 65voice 
 

 
                                                                         
 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
 
 
  1)   Die jeweils vereinbarten Verwendungs- und Verwertungsrechte für die erbrachte 
   Sprecherleistung werden erst mit Bezahlung des in Rechnung gestellten Honorars erworben. 
 
  2)   Die vom Sprecher gestellte Rechnung ist sofort abzugsfrei zur Zahlung fällig. 
   Bei Zahlungsverzug werden ab dem 15.Tag Verzugszinsen von 1% per Monat fällig. 
 
  3)   Auch die Terminvereinbarung mit dem Aufnahmestudio gilt als Auftrag des Auftraggebers. 
 
  4)   Bei Absage innerhalb von 24 Stunden (werktags) vor dem vereinbarten Aufnahmetermin 
     wird ein Ausfallhonorar nach dem gültigen Tarif verrechnet. 
 
  5)   Die Leistung gilt als erbracht und ist voll zu honorieren, wenn die vereinbarte Aufnahmezeit 
   verstrichen ist oder die beauftragte Aufnahme im Studio abgenommen wurde. 
 
  6)   Bei Werbespots ist das Recht auf Verwendung bzw. Verwertung der Sprecherleistung auf 
   ein Jahr - gerechnet ab Aufnahmedatum - begrenzt. 
   Es wird ausschließlich für das in der Rechnung genannte Medium und Land erworben. 
  
  7)   Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Zustimmung des Sprechers einzuholen, falls er die 
   Absicht hat, die Sprecherleistung (in ihrer ursprünglichen oder in einer veränderten Form) 

  in einem anderen Medium zu verwenden oder nach Ablauf der Frist wieder- oder weiter 
  zu  verwenden. 

  
  8)   Wird eine Sprecherleistung 
  a)   nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
  b)   in einer modifizierten Form (neu zusammengestellt)   
  c)   in anderen als in der Rechnung genannten Medien oder Ländern weiter verwertet, 
   ist der Sprecher vom Auftraggeber unverzüglich aus Eigenem zu verständigen. 
   Es wird erneut ein Honorar in Rechnung gestellt, das vom Auftraggeber zu bezahlen ist. 
   Dabei gilt jeweils der zum Zeitpunkt der Weiterverwertung gültige Tarif. 
 
  9)   Bei Werbespots gelten die Verwendungs- und Verwertungsrechte für die erbrachte 
   Sprecherleistung, wenn nicht anders vereinbart, grundsätzlich für sämtliche Sendeanstalten 
   des jeweiligen Landes. 
 
  10)    Bei Aufnahmen, die nicht dem Werbezweck dienen, ist die Namensnennung des Sprechers   
   durchzuführen: 
  a)   bei Bild- und Schallträgern im Vor- oder Nachspann, bzw. in der An- oder Absage 
  b)   bei Vervielfältigung zum öffentlichen Verkauf auch auf der Umhüllung (Cover) des Medienträgers. 
 
  11)   Für den Fall des Verstoßes des Auftraggebers gegen einen Vertragspunkt wird eine 
   Konventionalstrafe in Höhe des dreifachen Rechnungsbetrages vereinbart. 
   Der Auftraggeber verpflichtet sich diesbezüglich sämtliche Mahn- und Inkassospesen, 
   sowie durch anwaltliche Vertretung entstehende Kosten zu ersetzen. 
 
  12)   Zahlbar und klagbar in Wien. 
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